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Ersatz Behindertenparkplätze Fellererplatz 2 
 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 08073 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 
05.08.2025 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger, 
 
wir kommen zurück auf Ihren o.g. Antrag, mit dem Sie das Mobilitätsreferat auffordern, für die 
beiden (zu) entfallen(d)en allgemeinen Behindertenstellplätze vor Anwesen Fellererplatz 2 
entsprechenden Ersatz zu schaffen. Die beiden Ersatzstellplätze sollen in unmittelbarer Nähe, 
nämlich vor dem Anwesen Diefenbachstr. 46, errichtet werden. 
 
Nach Prüfung des Anliegens können wir Ihnen Folgendes mitteilen: 
 
Derzeit finden im Bereich des Anwesens Fellererplatz 2 Baumaßnahmen statt. Im Zuge 
dessen wird u.a. über die Parkbucht vor dem Anwesen eine dauerhafte Zufahrt hergestellt. 
Die beiden derzeit vor Ort befindlichen allgemeinen Behindertenstellplätze werden entfallen.  
 
Aufgrund der infrastrukturellen Besonderheiten vor Ort sind aber – und da sind sich 
Bezirksausschuss und Mobilitätsreferat einig – auch weiterhin zwei durch Beschilderung 
reservierte Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen notwendig. 
 
Der Intention des Antrags folgend werden die zwei allgemeinen Behindertenstellplätze also 
„verschoben“ und vor dem Anwesen Diefenbachstr. 46 platziert. Sie werden an Werktagen 
zwischen 6 und 20 Uhr gelten. 
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Die entsprechende verkehrliche Anordnung geht dem Gremium nach Aufstellung der Schilder 
zu. 
 
Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den o.g. Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

II. II. Abdruck von I. 
an MOR-GL5 
 
III. WV bei MOR-GB 2.211 
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